
§ 50 

 
  
Verfahrensfreie Vorhaben  

 
(1) Die Errichtung der Anlagen und Einrichtungen, die im Anhang aufgeführt sind, ist verfahrensfrei.  
 
(2) Die Nutzungsänderung ist verfahrensfrei, wenn  
 

1. für die neue Nutzung keine anderen oder weitergehenden Anforderungen gelten als für die 
bisherige Nutzung oder  

  
2. durch die neue Nutzung zusätzlicher Wohnraum in Wohngebäuden geringer Höhe im 

Innenbereich geschaffen wird.  
 
(3) Der Abbruch ist verfahrensfrei bei  
 

1.   land- oder forstwirtschaftlichen Schuppen bis 5 m Höhe,  
 

2.    Gebäuden bis 300 m³ umbauten Raumes, ausgenommen notwendige Garagen,  
 

3. baulichen Anlagen, die keine Gebäude sind, ausgenommen notwendige Stellplätze,  
 

4.   Anlagen und Einrichtungen, die nach Absatz 1 verfahrensfrei sind.  
 
(4) Instandhaltungsarbeiten sind verfahrensfrei.  
  
(5) Verfahrensfreie Vorhaben müssen ebenso wie genehmigungspflichtige Vorhaben den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen.  
 

 


